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I .. Räumlicher Geltunqsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 4/91 "Ripshorster Straße, Bergheimer Steig, Tau- 

weg" ist durch entsprechende Signatur eindeutig fest- 

gesetzt. 

Der Ca. 5,71 ha große Planbereich ( s .  Übersichtsplan 

im Maßstab 1:2.500) bildet sich aus den Flächen um 

die St. Hermann-Josef Kirche sowie der Gesamtschule 

im  ere eich von Ripshorster Straße und Tauweg. Die 

östliche und westliche Grenze des Plangebietes fin- 

det sich in der Straße Herskamp und der südlichen 

Verlängerung der Straße Görzpfad. 

11. Grundlaqen 

11.1. Planunqsrechtliche Situation 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den über- 

wiegenden Teil des Bebauungsplangebietes Wohnbauflä- 

che dar. 

Teilbereiche im südlichen und westlichen Anschluß an 

die Ripshorster Straße sind als allgemeine Grün- und 

Freiflächen dargestellt. 

Ergänzend enthält der Flächennutzungsplan die Signa- 

turen für die bestehenden Einrichtungen von Schule, 

Sporthalle, Kirche und Kindergarten. 

Die Grünflächen südlich des Schulgrundstückes sind 

als Verbandsgrünflächen dargestellt und befinden 

sich in Teilen im Landschaftsschutzgebiet. 

Das Plangebiet ist im Gebietsentwicklungsplan (GEP 

. von 1986 als Wohnsiedlungsbereich dargestellt. Der 

Bebauungsplan entspricht inhaltlich den Darstellun- 



gen des Landesentwicklungsplanes I11 vom September 

1987. 

Der Bebauungsplan "Ripshorster Straße /Bergheirner 

Steig / Tauweg" überdeckt Teile der rechtsverbindli- 
chen B-Pläne Nr. 335 "Ripshorster Straße / Grandstra- 

ße", Nr. 26/66 "Ripshorster Straße / Bergheirner 

Steig / Herskamp" und Nr. 2/76 "Donnerberg / 

Barchembachtal". 

11.2. Erfordernis der verbindlichen Bauleitplanunq 

Die zum Ende der 80er Jahre immer deutlicher werden- 

den Wohnungsengpässe haben insbesondere in den Groß- 

städten zu einer erheblichen Wohnungsnot geführt. 

Als Folge daraus entstand das Wohnungsbau-Erleichte- 

rungsgesetz (WoBauErlG) vom 17. Mai 1990, mit dessen 

Hilfe in einem beschleunigten Verfahren Planungs- 

recht für Wohnungsbau geschaffen werden soll. 

Im künftigen Geltungsbereich dieses B-Planes beste- 

hen die rechtsverbindlichen B-Pläne Nr. 26/66 

"Ripshorster Straße / Bergheimer Steig / Herskarnp" 

und 335 "Ripshorster Straße / Grandstraße" mit der 

festgesetzten ursprünglich vorgesehen Verkehrstrasse 

der L 445 - einer Verbindung der A 42 (Emscher- 

schnellweg) mit der A 40 (Ruhrschnellweg - ehern. A 

430) - sowie Nr. 2/76 "Donnerberg / Barchembachtal" 

mit Festsetzungen zur Erweiterung des Schulgrundstük- 

kes auf einemRestgrundstück der L 445-Planung. 

Da die Planung der L 445 zugunsten des Ausbaus der 

Straße Reuenberg aufgegeben wurde, bietet sich für 

diesen Bereich eine künftige Wohnnutzung zur Abrun- 

dung der südlich und nördlich gelegenen Wohngebiete 

an. 



Zur Erstellung von Ca. 50 Wohneinheiten (WE) ist die 

Änderung der rechtsverbindlichen B-Pläne in Form ei- 

ner Neuaufstellung erforderlich. Das Planverfahren 

wird gemäß dem Aufstellungsbeschluß des Rates vom 

15.09.1993 nach dem Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz 

durchgeführt. 

Zur Offenlage vorgebrachte Bedenken und Anregungen 

sowie die zwischenzeitliche Einführung des 5 8a 

BNatSchG machten eine umfangreiche Überarbeitung des 

B-Planes erforderlich. 

Insbesondere um den Belangen von Natur und Umwelt 

gerecht zu werden, mußten erneut zahlreiche Fach- 

dienststellen beteiligt und ausführliche Gutachten 

erstellt werden. Die gründliche Untersuchung sensi- 

bler Problembereiche brachte einen erheblichen Zeit- 

aufwand mit sich, so daß letzte Einvernehmen mit den 

zuständigen Dienststellen erst im Sommer 1996 er- 

zielt werden konnten. 

Die zahlreichen Änderungen der Festsetzungen des Be- 

bauungsplanes sowie eine notwendige Erweiterung des 

Plangebietes machen einen erneuten Aufstellungs- und 

Auslegungsbeschluß erforderlich. Die vorgenannten 

Kriterien (siehe Kapitel 111.3) gelten nach wie vor, 

so daß der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

nach Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz fortgeführt 

werden soll. 

11.3. Entwicklunq aus dem FNP 

Der Flächennutzungsplan wird gem. Maßnahmengesetz 

zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) im Wege der Be- 

richtigung angepaßt. 



111. Bestandssituation und Nutzunqsansprüche 

111.1. Städtebauliche Situation 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Siedlungsberei- 

ches südlich des Nahverkehrsknotenpunktes Essen- 

Dellwig und der Donnerstraße. Die unmittelbare Urnge- 

bung der geplanten Wohnbebauung ist vorwiegend durch 

eine lockere, größtenteils 11-geschossige Bebauung 

(Einzel-, Doppelhäuser, Hausgruppen) wohngebiets- 

typischer Nutzungen sowie durch das ~irchenzentrum 

St. Hermann-Josef südlich des Tauweges und die Gebäu- 

de der Gesamtschule westlich der Ripshorster Straße 

geprägt. Südlich der Schule schließen sich die Grün- 

und Erholungsflächen des Barchembachtales an. Im di- 

rekten südlichen Anschluß an die Schule an der 

Ripshorster Straße stockt Wald im Sinne des Bundes- 

wald - respektive Landesforstgesetzes auf. 
Westlich der Schule befindet sich ein geschlossener 

Bereich von Grabeländern und eine Grünbrache. 

Das Plangebiet weist einen relativ hohen Vegetations- 

flächenanteil, strukturierte Grünflächen und Grünflä- 

che mit lockerem Baumbestand auf. 

Der Bereich Ripshorster Straße / Bergheimer Steig / 

Tauweg ist verkehrlich voll erschlossen. Sämtliche 

Infrastruktur ist im Gebiet selbst oder im nahen Um- 

feld vorhanden. 

111.2. Umweltsituation 

Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch lockere Be- 

bauung und gute Durchgrünung. 

Die für eine Bebauung vorgesehene Fläche liegt im 

Einflußbereich des Types Stadtrandklima und besteht 

im wesentlichen aus einer Wiesenfläche mit Einzelbäu- 

men und eine Gruppe von Weiden. Die mehrmals im Jahr 

gemähte Wiese hat eine geringe bis mittlere Bedeu- 

tung für den Arten- und Biotopschutz. Die vorhande- 



nen Gehölze haben aufgrund ihres Alters, der Artenzu- 

sammensetzung und des Strukturreichtums eine mittlc- 

re bis hohe Bedeutung für den Arten- und Biotop- 

schutz im Siedlungsraum. 

Im Kataster über Altlasten und Altablagerungen fin- 

den sich keine Hinweise darauf, daß es im Plangebiet 

Altlastenstandorte / Altablagerungen gibt. 

Die im Altlastenkataster unter der Nummer 19/2.02 

registrierte Verdachtsfläche "Dachsfeld / Herskamp" 

liegt Ca. 50 bis 100 m vom Plangebiet entfernt. Zur 

Ermittlung der Gefährdungsvermutung wurde durch das 

Büro Dr. Hoffmann eine Erstbewertung für die Fläche 

19/2.02 durchgeführt. 

Im Ergebnis ist kein Zusammenhang zwischen dem B- 

Plan und der Verdachtsfläche herzustellen. 

Eine weitere Altlastenverdachtsfläche befindet sich 

im Bereich zwischen Donnerberg und Schildberg in ei- 

ner Entfernung von Ca. 450 m zur geplanten Wohnbebau- 

ung. Die Fläche hat die Bezeichnung 19/2.03 

"Verfüllung Pfarrstraße". Für die vorwiegend mit Bau- 

schutt verfüllte Fläche ist vom Umweltamt der Stadt 

Essen eine Gefährdungsabschätzung vorgenommen wor- 

den. Im Ergebnis können keine von dieser Fläche auf 

das Plangebiet ausgehenden schädlichen Einwirkungen 

festgestellt werden. . 

Im Plangebiet steht Grundwasser und Staunässe in un- 

terschiedlichen Tiefen, zum Teil sehr oberflächennah 

an. 

Aus der ersten Fortschreibung des Luftreinhaltepla- 

nes Ruhrgebiet-Mitte 1987 bis 1991 ist zu entnehmen, 

daß das Plangebiet hauptsächlich durch die Emitten- 

tengruppen Haushalt und Kleingewerbe sowie Kfz-Ver- 

kehr geprägt wird. Verglichen mit dem übrigen Stadt- 



gebiet liegen die jährlichen Schadstoffemissionen im 

Plangebiet im mittleren Bereich. Für die Schadstoff- 

komponenten SO2 und Staub dominieren die relativen 

Emissionsanteile der Emittentengruppe Haushalt und 

Kleingewerbe und für die Schadstoffkomponenten NOZ, 

CO sowie organische Gase und Dämpfe dominieren die 

Emissionsanteile der Emittentengruppe Kfz-Verkehr. 

Im Immissionsschutzkonzept der Stadt Essen (ISK) - 
Entwurf der Fortschreibung 1993 - ist das Plangebiet 
auf der Grundlage von 1 X 1 km-Rasterdaten aus den 

Jahren 1986 - 1989 hinsichtlich der Immissionsbela- 

stung durch Schwefeldioxid, Staubniederschlag sowie 

Blei und Cadmium als Inhaltsstoffe des Staubnieder- 

Schlags nicht als Bereich mit relativ starker Luftbe- 

lastung ausgewiesen. 

Die aktuell verfügbaren 1 X 1 km-Rasterdaten für die 

Jahre 1990 - 1992, veröffentlicht im LIMES-Jahresbe- 
richt 1992, Reihe A, bestätigen die o. g. Ausweisung 

im ISK. 

Für das Plangebiet wird im LIMES-Jahresbericht 1992 

die mittlere Jahresbelastung der Jahre 1990 - 1992 

mit 20 bis 40 Prozent der entsprechenden Werte der 

TA Luft sowohl für Staubniederschlag als auch für 

Blei als Inhaltsstoff des Staubniederschlags angege- 

ben. Die Immissionsbelastung durch Cadmium im Staub- 

niederschlag liegt als mittlere Jahresbelastung für 

die Jahre 1990 - 1992 unter 20 Prozent des entspre- 
chenden Wertes der TA Luft. 

Im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet ist die Immis- 

sionsbelastung im Plangebiet durch Staubniederschlag 

sowie Blei und Cadmium als Inhaltsstoffe des Staub- 

niederschlags als durchschnittlich zu bezeichnen; in 

Relation zu den TA Luft Werten liegt die Immissions- 

belastung auf einem niedrigen Niveau. 



Im Bereich der Ripshorster Straße ist mit Immissi- 

onen aus Verkehrslärm zu rechnen, ein Verkehrsaufkom- 

men von Ca. 3.100 Kfz/24 h machen Lärmschutzmaßnah- 

men erforderlich. 

111.3. Nutzunqsansprüche 

Die Gemeinden sind angehalten, einem dringenden Wohn- 

bedarf ihrer Bevölkerung Rechnung zu tragen unc. da- 

mit der materiell rechtlichen Verpflichtung aus den 

Planungsgrundsätzen i.S.d. § 1 (1) BauGB-MaßnahnenG 

nachzukommen. 

Bei dam derzeit noch anhaltenden Mangel an Wohnraum 

für einige Bedarfsgruppen ist die Ergänzung und Ver- 

dichtung bestehender Wohngebiete zwingend erforder- 

lich. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Trends 

auf dem Wohnungsmarkt ist eine Durchmischung ver- 

schiedener Wohnformen anzustreben, wobei zum einen 

ein Anteil hochwertiger Geschoßwohnungsbau in attrak- 

tiver Lage angeboten und zum anderen mit dem Bau von 

Reihen- und Doppelhäusern zur Eigentumsbildung jun- 

ger Familien beigetragen werden soll, um so einer 

Abwanderung ins Essener Umland mit den bekannten ne- 

gativen Begleiterscheinungen entgegenzuwirken. Hier- 

bei sollten geringe Grundstücksgrößen und eine Aus- 

baureserve im Dach ein kosten- und flächensparendes 

Bauen ermöglichen. 

Mit der Aufgabe der bisher geplanten Straßentrasse 

steht im Bereich Ripshorster Straße / Bergheimer 

Steig / Tauweg eine Fläche für andere Planungen zur 

Verfügung. 

Die Wahl der zukünftigen Nutzung dieser Fläche lei- 

tet sich ab aus den objektiven Standortfaktoren. 

- Die Umgebung ist geprägt durch Wohnungsbau. 

- Die Fläche ist vollständig erschlossen. 

- Sämtliche Infrastruktur ist vorhanden. 



- Der Anschluß an den öffentlichen Personennahver- 

kehr ist gegeben. 

Unter den gegebenen Voraussetzungen ist der Bau von 

Wohnungen zur Deckung des dringenden Wohnbedarfes an 

dieser Stelle sinnvoll und geboten. 

Das neue Wohngebiet soll einen klar definierten Stra- 

ßenraum am Tauweg bilden. Die Festsetzungen für Be- 

bauungsmöglichkeiten im Westen markieren außerdem 

den Siedlungsrand zu den westlich des 

Barchembachtales und der Straße Donnerberg gelegenen 

Freiflächen. 

Art und Maß der Nutzung sollen sich am Bestand orien- 1 
tieren, um ein Einfügen des neuen Baugebietes in die 1 

Gesamtcharakteristik des Ortsbildes zu gewährlei- 

sten. Zur Schaffung der geplanten Wohnungen ist ein 

Eingriff in Natur und Landschaft unvermeidlich. 

Es müssen Maßnahmen getroffen werden, diesen Ein- 

griff in geeigneter Weise zu mindern und auszuglei- 

chen (siehe Pkt. IV/5 bis IV/8). 

IV . Planinhalte 

IV.l. Bebauunq 

Es ist eine am Bestand orientierte lockere Bebauung 

geplant. 

Entlang der Ripshorster Straße sollen zwei straßenbe- 

gleitende Baukörper den westlichen Siedlungsrand zu 

den Freiflächen am Donnerberg / Frintroper Straße 

schließen. 

Entlang des Tauweges sollen Einzel- und Doppelhäuser 

bzw. Hausgruppen in Anlehnung an die bestehende Be- 

bauung die vorhandene Siedlungsstruktur ergänzen und 

zur Bildung eines klar definierten Straßenraumes bei- 

tragen. 



IV. 2. Art und Maß der baulichen Nutzunq 

Charakter und Dichte der Neubebauung leiten sich ab 

aus der bestehenden Siedlungsstruktur. Die neuen 

Wohngebiete werden als reine Wohngebiete (WR) festge- 

setzt. 

Die als zwingend festgesetzte 11-Geschossigkeit so- 

wie eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 

0,4 und Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,8 sichern die 

maßstäbliche Einordnung der Neubebauung in das Sied- 

lungsgefüge. 

Die Festsetzungen über die Art der Bebauung entlang 

des Tauweges - lediglich Einzel- und Doppelhäuser im 
östlichen bzw. Hausgruppen im mittleren Abschnitt 

sind zulässig - tragen dazu bei durch die so erzwun- 
genen Unterbrechungen in der Häuserzeile eine aufge- 

lockerte Bebauung entstehen zu lassen. 

Die vorhandenen Wohngebiete werden mit den Festset- 

zungen als .reine Wohngebiete mit einer Grundflächen- 
zahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschoßflächenzahl 

(GFZ) von 0,8 bei max. zweigeschossiger Bauweise in 

ihrem Bestand gesichert. 

Westlich der Ripshorster Straße ist eine Fläche für 

den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule fest- 

gesetzt. Diese Fläche ist in ihrem Umfang auf das 

für die Schule benötigte Grundstück beschränkt. Da- 

mit stehen die im B-Plan Nr. 2/76 "Donnerberg / 

Barchembachtal" noch als Schulerweiterungsflächen 

vorgesehenen Bereiche weitgehend für Maßnahmen der 

Grünordnung sowie zum Ausgleich des durch die Neube- 

bauung vorgenommenen Eingriffes in Natur und Land- 

schaft zur Verfügung. 

Entsprechend der derzeitigen Nutzung wird eine Ge- 

schoßflächenzahl von 0,8 und eine Grundflächenzahl 



von 0,4 bei einer maximal 11-geschossigen Bauweise 

festgesetzt. 

Bei der Festlegung der Baugrenzen fand die Notwendig- 

keit von Erweiterungen des Schulgebäudes Berücksich- 

tigung. 

IV.3. Ruhender Verkehr 

Durch die Einrichtung der Gesamtschule Borbeck mit 

gymnasialer Oberstufe in den Schulgebäuden Hansemann- 

Straße und Ripshorster Straße müssen im Schulgebäude 

an der Ripshorster Straße Erweiterungs- und Umbaumaß- 

nahmen durchgeführt werden. Der vorhandene kleine 

Parkplatz auf dem Schulgrundstück reicht dann be- 

darfsdeckend für Lehrer, die zwischen den beiden Ge- 

bäuden pendeln müssen, und für Schüler / Eltern 

nicht aus. Deshalb setzt der Bebauungsplan 16 Stell- 

plätze entlang der Ripshorster Straße fest, die der 

Schule zugeordnet sind. 

Die nötigen Kfz-Einstellplätze für die geplante Wohn- 

bebauung entlang der Ripshorster Straße werden in 

einer Tiefgarage untergebracht. Zu- und Abfahrt so- 

wie Abgrenzung der Tiefgarage sind im Bebauungsplan 

festgesetzt. Darüber hinaus ist im Süden der Wohnbe- 

bauung ein Bereich vorgesehen, der die Einstellplät- 

ze für die Besucher der Anlage aufnehmen soll. Die- 

ser Bereich ist in seiner Lage und Größe als Gemein- 

schaftsstellplatzanlage im Bebauungsplan festgesetzt. 

Für die Wohnbebauung südlich des geplanten Rad- und 

Fußweges zwischen Ripshorster Straße und Tauweg ist 

die Unterbringung der Kfz-Stellplätze in einer ober- 

irdischen Anlage geplant. Dieser Bereich ist eben- 

falls in seiner Lage und Größe als Gemeinschafts- 

stellplatzanlage im Bebauungsplan festgesetzt. 

Der Ruhende Verkehr zur Wohnbebauung südlich der 

Straße (Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen) 

Tauweg ist auf den jeweiligen privaten Grundstücken 



unterzubringen. Dem Bedarf an zusätzlichen Stellplät- 

zen im öffentlichen Straßenraum wird durch die Anla- 

ge von 10 Kfz-Einstellplätzen in östlichen Bereich 

des Tauweges Rechnung getragen. 

Erschließunq 

Der östliche Teil des Plangebietes wird durch die 

vorhandenen Straßen Herskamp, Dachsfeld und Tauweg 

erschlossen. Der westliche Teil des Plangebietes 

wird durch die Ripshorster Straße und den Bergheimer 

Steig erschlossen. Die Ripshorster Straße und der 

Tauweg bleiben durch einen Rad- und Fußweg miteinan- 

der verbunden. 

Eine Nebenerschließung der Einrichtungen der St. Her- 

mann-Josef-Kirche erfolgt über eine Wegeverbindung 

innerhalb der im östlichen Bereich des Tauweges fest- 

gesetzten privaten Grünfläche. Eine fußläufige Ver- 

bindung zwischen Tauweg und Dachsfeld wird entlang 

der im westlichen Bereich des Tauweges festgesetzten 

Grünfläche hergestellt. Diese beiden Wegeverbindun- 

gen werden in ihren nichtöffentlichen Teilen mit ei- 

nem Fahrrecht zugunsten der Anlieger und mit einem 

Gehrecht für die Allgemeinheit belastet. 

Das geplante Wohngebiet liegt innerhalb der 5-Minu- 

ten-Naheinzugsbereichs-Isochrone, d. h. in Ca. 300 m 

Fußwegabstand zu dem Nah- und Regionalverkehrsknoten- 

punkt E.-Dellwig, in dem sich die S-Bahn-Linien S 2 

und künftig S 9 sowie die Regionalbahn 24, die Stra- 

ßenbahnlinie 103 und die Buslinie 143 treffen. Damit 

ist eine gute ÖPNV-~edienung des Wohngebietes gewähr- 

leistet. 

Grün- und Freiflächen 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstük- 

ke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzu- 

stellen, dauerhaft zu begrünen und zu unterhalten, 



soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwen- 

dung benötigt werden (Vgl. S 9 (1) BauO NW). 
Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan in den Neu- 

baugebieten folgende Festsetzungen und Hinweise, die 

den Eingriff in Natur und Landschaft soweit als mög- 

lich mindern sollen: (vergl. textl. Festsetzungen 

sowie Hinweis 7) 

'Festsetzungen: 

4. Gestaltung der Vorgärten gern. S 86 Abs. 4 BauO NW 
.... . <. ..:::j 

4.1Die durch Signatur ... .. kenntlich gemachten Berei 

che (Vorgartenflächen) sind unversiegelt anzule- 

gen und gärtnerisch zu gestalten. Befestigte Flä- 

chen (Gehwege, Hauseingänge) dürfen insgesamt 50 

% der ~orgartenfläche nicht überschreiten. 

5.   lachen für notwendige Stellplätze und Garagen 

gern. S 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Über die im Plan durch ~eichnung und Beschriftung 

getroffenen Festsetzungen hinaus oder soweit sol-, 

che Festsetzungen nicht getroffen sind, gelten in 

den mit WR1, WR2 und WR3 bezeichneten Gebieten 

als Flächen für Stellplätze und Garagen nur die 

überbaubaren Grundstücksflächen. 

Hinweis 

7. Oberirdische Stellplätze sind außerhalb der über- 

bau-baren Grundstücksflächen, einschließlich ih- 

rer Zufahrten mit wasserdurchlässigen Belägen aus- 

zuführen. 

Dies gilt nicht für Stellplätze in öffentlichen 

Verkehrsflächen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft, südlich der geplan- 

ten Neubebauung befinden sich zwei Bereiche, in de- 



nen sich aufgrund der Parzellengrößen bestehender 

Bebauung eine intensive gärtnerische Nutzung entwik- 

kelt hat. 

Zur Sicherung des Grün- und Freiflächenbestandes in 
den gewachsenen Bereichen des B-Planes sind diese 

Flächen als "private Grünflächen" (Gärten) festge- 

setzt. 

Im Nordwesten des Schulgeländes hat sich im Laufe 

der vergangenen Jahre eine kleingärtnerische Nutzung 

etabliert. Diese Fläche war im B-Plan Nr. 2/76 "Don- 

nerberg / Barchembachtal" als Schulerweiterungs- 

fläche vorgesehen; eine Inanspruchnahme für 

gemeinbedarfliche Zwecke ist jedoch nicht mehr erfor- 

derlich. 

Gemäß dem vorgefundenen Bestand ist diese Fläche 

ebenfalls als "private Grünfläche" (Gärten) festge- 

setzt. 

IV. 6 Öffentliche Grünflächen 

Innerhalb der geplanten Wohngebiete setzt der Bebau- 

ungsplan eine öffentliche Grünfläche fest, die die 

bebauten Bereiche entlang des Tauweges gliedert. 

Diese Grünfläche signalisiert als naturnahe Grünanla- 

ge um die zu erhaltenden Weiden das Ende der 

Befahrbarkeit des Tauweges am Übergang in den Fuß- 

und Radweg. 

Südlich der Schule befinden sich Flächen, die für 
eine Gemeinbedarfsnutzung bzw. als Straßenfläche 

nicht mehr benötigt werden. 

f 
Die ehemaligen Gemeinbedarfsflächen sind durch dich- 

ten Baumbestand geprägt. 

Die ehemals als Straßentrasse geplante Fläche bildet 

mit ihren Wegeverbindungen den Eingang von der 



Ripshorster Straße ins Barchembachtal und ist be- 

reits aufgeforstet worden. 

Gemäß der vorgefundenen Bestandssituation und der 

Bestimmung dieser Flächen setzt der Bebauungsplan 

Fläche für Wald sowie öffentliche Grünfläche fest. 

IV. 7 Erhalt sowie Pflanzunq von Bäumen und Sträuchern 

Der im Plangebiet innerhalb der zu bebauenden Berei- 

che vorhandene Baumbestand-wird entsprechend der be- 

, werteten Bestandsaufnahme des dafür zuständigen Fach- 

amtes im Rahmen der städtebaulichen Zielsetzung gem. 

5 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB als "zu erhalten" festge- 

setzt: 

- eine Baumgruppe Weiden im westlichen Bereich des 

Tauweges, 

- eine Robinie im östlichen Teil des Tauweges, 

- eine Eiche im Bereich der Ripshorster Straße. 

Zur Sicherung des Fortbestandes der Eiche als orts- 

bildprägender Einzelbaum sind besondere Maßnahmen 

beim zukünftigen Ausbau der Zuwegung zur Tiefgarage 

sowie im Zuge der Bauarbeiten erforderlich. 

Die Untere Landschaftsbehörde ist im Baugenehmigung.7- 

verfahren zu beteiligen. 

Für einzelne kartierte Bäume, die gemäß der Baum- 

schutzsatzung der Stadt ~ssen unter Schutz zu stel- 

len wären, jedoch bei der geplanten Bebauung entfal- 

len, sind von den betroffenen Grundstückseigentümern 

in Absprache mit dem zuständigen Fachamt gleichwerti- 

ge Ersatzpflanzungen auf eigenem Grundstück durchzu- 

führen . 
Zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Land- 

schaft sowie zur Gestaltung der entsprechenden Stra- 



ßenräume trifft der Bebauungsplan folgende textliche 

Festsetzungen: 

2. Bepflanzung gem. § 9 Abc. 1 Nr. 25a BauGB: 

2.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

sind die nicht überbaubaren Flächen sowie Stellplät- 

ze zu durchgrünen. Hierzu ist je 4 Stellplätze ein 

Baum, mindestens jedoch je 300 m2 Grundstücksf läche 

ein Baum zu pflanzen. 

2.2 An den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten 

sind in den jeweils zusammenhängenden Bereichen Bäu- 

me von gleicher Art zu pflanzen. 

Es sind großkronige, hochstämmige, heimische Laubge- 

hölze zu verwenden, deren Stcmmumfang zum Zeitpunkt 

der Pflanzung, gemessen in 1,O m Höhe, 30 cm nicht 

unterschreitet. 

2.3 Tiefgaragen sind außerhalb der überbauten Flächen 

mindestens 80 Cm stark mit Kulturboden fachgerecht 

zu überdecken und zu begrünen. 

IV. 8 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfleqe und zur 

Entwicklunq von Natur und Landschaft 

Zur langfristigen Erhaltung und Verbesserung der Lei- 

stungsfähigkeit des Naturhaushaltes ist westlich der 

Schule an der Ripshorster Straße eine Ca. 7.900 qm 

große Fläche für Maßnahmen des Naturschutzes gem. 

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

Zur ökologischen Aufwertung dieser Fläche sind Maß- 

nahmen für die Entwicklung, Wiederherstellung und 

Pflege der geschützten Landschaftsteile durchzufüh- 

ren für die der Bebauungsplan folgende textliche 

Festsetzungen trifft: 



6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft gern. S 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Auf der durch Signatur festgesetzten Fläche 

für Maßnahmen des Naturschutzes sind zur ökologi- 

schen Aufwertung folgende Maßnahmen durchzuführen: 

- Entlang des östlichen Bachufers sind gruppenweise 

Ufergehölze (30 Erlen-Heister) in unregelmäßigen 

Abständen zu pflanzen. 

- Pflanzung von 7 Einzelbäumen (Eschen, Eiche - 
Stammumfang 20/25 cm) im Übergang zu der östli- 

chen Böschungsfläche an der Schulerweiterungsflä- 

che . 
- Im Bereich der angrenzenden Kleingärten ist auf 

einer Brachfläche von etwa 300 qm, auf der z. 2. 

Müll lagert, eine Renaturierung durch Strauch- 

pflanzungen vorzunehmen. 

- Die Renaturierung des Bachlaufes ist durch Besei- 

tigung vorhandener, nicht mehr genutzter Rohrlei- 

tungen zu gewährleisten. 

IV. 9 Wald 
Auf den Flächen südlich der Schule an der 

Ripshorster Straße stockt Wald im Sinne des Bundes- 

wald - respektive Landesforstgesetzes auf. Mit der 

Festsetzung "Wald" wird der Fortbestand der der- 

zeitigen Nutzung planungsrechtlich gesichert. 

IV. 10 Sonstiqe textliche Festsetzunqen 

Zur Minderung der Immissionen aus Hausbrand trifft 

der Bebauungsplan folgende textliche Festsetzung. 

1. Ausschluß luftverunreinigender Brennstoffe gern. § 

9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB: 



Im gesamten Plangebiet ist die Verwendung von fos- 

silen Brennstoffen mit Ausnahme von Gas nicht zu- 

lässig. 

Die Ripshorster Straße ist mit Ca. 3.100 Kfz/24 h 

belastet, dies führt zu einem errechneten Lärmpegel 

von 59,4 dB(A) tagsüber bzw. 49,5 dB(A) in der 

Nacht. Zum Schutz vor Immissionen aus Verkehrslärm 

trifft der Bebauungsplan daher folgende textliche 

Festsetzung: 

7. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind an den der 

Ripshorster Straße zugewandten Gebäudeseiten bei 

alllen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Maßnahmen 

zur passiven Minderung des Verkehrslärms erforder- 

lich; dabei darf bei Wohn- und Schlafräumen ein 

Innenschallpegel von 35 dB(A) am Tage und 30 

dB(A) in der Nacht gemäß VDI-Richtlinie 2719 

nicht überschritten werden. 

Anmerkunq: 

Es sind beim Einbau von Fenstern nur solche zu 

verwenden, die mindestens die Anforderungen der 

Schallschutzklasse I der VDI-Richtlinie erfüllen. 

IV. 11 Hinweise 

1. Im Verfahrensgebiet liegen die Ferngastrassen 

LNr. 12 (DN 700  B1. 64, 65) und LNr. 13/4  (DN 400 

B1. 70,71) der Ruhrgas AG. 

Die für die Trassen erforderlichen beidseitigen 

Schutzstreifen von 4 m und 5 m sind im B-Plan dar- 

gestellt. 

Nicht zulässig innerhalb des Schutzstreifens sind: 



- die Errichtung von Gebäuden aller Art sowie von 
Mauern parallel über bzw. unmittelbar neben den 
Gasfernleitungen, 

- Niveauänderungen, 
- die Einleitung aggressiver Abwässer 
- sonstige Einwirkungen, die den Bestand über den 
Betrieb der Leitung gefährden oder beeinträchti- 

gen. 

Ein Streifen in Breite von je 2 m rechts und 

links neben der Leitung muß stockfrei bleiben. 

Kronenschluß ist zulässig. 

Vor Baumaßnahmen in Leitungsnähe - auch außerhalb 
der Schutzstreifen - ist die Ruhrgas AG zu benach- 
richtigen (besonders wichtig bei Einsatz von Rau- 

penfahrzeugen). 

2. Für den Schutz des Baumbestandes im Geltungsbe- 

reich des Bebauungsplanes gilt die "Satzung zum 

Schutz des Baumbestandes in der Stadt Essen vom 

28. September 1982" (Amtsblatt der Stadt Essen 

Nr. 40 vom 01.10.1982). 

3. Zur nachhaltigen Sicherung des Fortbestandes der 

Eiche als ortsbildprägenden Einzelbaum sind be- 

sondere Maßnahmen beim zukünftigen Ausbau der 

Zuwegung zur Tiefgarage sowie im Zuge der Bauar- 

beiten erforderlich. 

Die Untere Landschaftsbehörde ist im Baugenehmi- 

gungsverfahren zu beteiligen. 

4. Für einzelne Bäume, die gemäß der Baumschutzsat- 

zung der Stadt Essen unter Schutz zu stellen wä- 

ren, jedoch bei der geplanten Bebauung entfallen, 

sind von den betroffenen Grundstückseigentümern 

in Absprache mit dem zuständigen Fachacht gleich- 



wertige Ersatzpflanzungen auf eigenem Grundstück 

durchzuführen. 

5. Unter Hinweis auf oberflächennah anstehendes 

Grundwasser sollte zur Vermeidung einer dauer- 

haften Wasserhaltung eine Gründung der Gebäude 

nicht tiefer als 3 m unterhalb der Geländeober- 
fläche liegen. 

6. Aufgrund oberflächennah anstehenden Grundwassers 

und zur Vermeidung von verm.hrt auftretender Stau- 

nässe ist von der Beseitigung von Oberflächenwas- 

ser auf den eigenen Grundstücken abzusehen. 

7 .  Um die Versiegelung von Flächen möglichst gering 

zu halten, ist der den Tauweg mit der Ripshorster 

Straße verbindende Fußgänger- und Radfahrbereich, 

ausgenommen der Ca. 18 m lange östlich gelegene 

verkehrsberuhigte Bereich, mit wasserdurch- 

lässigen Belägen auszubauen. 

IV. 12. Nachrichtliche Übernahmen 

Die Waldflächen südlich des Schulgrundstückes sind 

als Verbandsgrünflächen dargestellt und befinden 

sich in Teilen im Landschaftsschutzgebiet. Die ent- 

sprechenden Signaturen sind in den Bebauungsplan 

nachrichtlich übernommen worden. 

Umweltverträqlichkeit 

Erqebnis der weiterführenden Umweltverträqlichkeits- 

prüfunq 

Zu den durch die Planung betroffenen Umweltbereichen 

ist eine weiterführende Umweltverträglichkeitsprü- 

fung (UVP) durchgeführt worden. Es wurden im einzel- 

nen folgende Umweltbereiche untersucht: 

~aturhaushalt und Landschaft, . Lokalklima, Gewässer 



und Grundwasser, Stadt und Landschaftsbild, Grünflä- 

chen und Erholung. 

Als wesentliche Auswirkungen der Planung durch Bebau- 

ung und Versiegelung sind zu erwarten 

- Beseitigung von Gehölzbeständen und einer Wiesen- 

fläche 

- Emissionszunahme durch Hausbrand und Verkehr 

- Verlust von Infiltrationsflächen 

- Zunahme von Staunässe irn Hangbereich 

- Beeinträchtigung, Veränderung des Abflußverhal- 

tens von Oberflächenwasser 

- Beeinträchtigung von Licht und Sonneneinfall 

- Verlust von Grün- und Erholungsflächen. 

Wesentliche Beeinträchtigungen des Vorhabens durch 

die Umwelt sind durch Immissionen aus Verkehrslärm 

zu erwarten. Der Bebauungsplan trifft hierzu entspre- 

chende Festsetzungen (vgl. Pkt. IV. 9 der Begrün- 

dung). 

Nach Abwägung der Belange der dringenden Wohnbedürf- 

nisse der Bevölkerung und mit den Belangen des Natur- 

schutzes soll das gewählte Plankonzept Vorrang genie- 

ßen. Die Zielsetzung, in einer sinnvollen Siedlungs- 

Struktur ca. 50 neue Wohneinheiten zu errichten, ent- 

spricht insbesondere auch § 1 (1) BauGB-MaßnahmenG, 

in dem dem dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung ein 

gesteigertes, gesetzliches Gewicht beigemessen wird. 

Eine Inanspruchnahme der Grün- und Freiflächen für 

Bebauung und teilweise Versiegelung ist aufgrund des 

dringenden Wohnungsbedarfes unvermeidlich. 

Es müßten jedoch Maßnahmen getroffen werden, die ge- 

eignet sind, die negativen Auswirkungen der Planung 



zu mindern und somit eine umweltverträgliche Nutzung 

der Flächen zu ermöglichen. 

Ausführliche W P  

Umweltbereich A "~aturhaushait uhd Landschaft" 

1. Biotope 

a) Zu erwartende Beeinträchtigungen der U;liwelt 

durch das Vorhaben. 

Bei der Realisierung der im B-Plan festgesetz- 

ten Wohnbebauung, Erschließung, Stellplätze 

und Tiefgarage werden 

Ca. 2.600 mUiesenfläche 

580 m2 Gehölzgruppen 

550 m2 Grabelandflächen 

dauerhaft beseitigt. 

Etwa 4.000 m2 Wiesenflächen werden in intensiv 

genutztes gärtnerisches Grün umgewandelt. Hier- 

von sind etwa 500 m2 Wiesenfläche, die nach 

der Realisierung der Tiefgarage wieder begrünt 

werden. 

Auch etwa 225 m2 der Gehölzgruppen werden in 

gärtnerisches Grün umgewandelt. Bei etwa 

660 m2 Grabelandflächen ist infolge der geplan- 

ten Nutzungsänderung von einer gärtnerischen 

Umgestaltung auszugehen. Gleichzeitig werden 

zusammenhängende vergleichsweise extensiv ge- 

nutzte Lebensräume für Pflanzen und Tiere be- 

seitigt. 

Im folgenden werden die Maßnahmen zur Vermei- 

dung / ~erminderung und zur Kompensation der 

Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Orts- 

bild dargestellt und geprüft, inwieweit durch 



die vorgesehenen Maßnahmen ein Ausgleich der 

voraussichtlichen Beeinträchtigungen er>eicht 

werden kann. 

o Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Zur Vermeidung und Verminderung des Eingriffs in den 

Naturhaushalt und das. Ortsbild trifft der B-Plan fol- 

gende Festsetzungen: 

Erhaltung der Eiche an der Ripshorster ~traße gemäß 

S 9 (1) Nr. 25b BauGB. 

Die Begrünung der Schulparkplätze an der Ripshorster 

Straße mit heimischen großkronigen Laubbäumen gem. § 

9 (1) Nr. 25a BauGB. 

Die Pflanzung von Straßenbäumen gem. 9 (1) Nr. 25a 

BauGB im westlichen Teil des Tauweges. 

Erhalt einer etwa 690 m2 großen Wiesenfläche und 380 

m2 Gehölzflächen/-gruppen innerhalb der gern. § 9 (1) 

Nr. 15 BauGB festgesetzten öffentlichen Grünfläche 

am Tauweg. 

Als weitere Maßnahmen zur Eingriffsverminderung wer- 

den im Verfahrensbereich folgende Festsetzungen ge- 

troffen: 

Garagen sind, sofern sie nicht in Wohngebäuden inte- 

griert sind, gem. § 86 (1) 4 BauONW mit begrünten 

Flachdächern zu versehen. 

Die .Tiefgarage ist außerhalb der überbauten Flächen 

gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB mindestens.80 cm stark 
































